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Vorwort vom Träger 

Der Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr Wohl geht uns alle an. Aus diesem Grund ist der 

Kinderschutz fest im Gesetz verankert. 

Wir haben als Träger für die konzeptionelle Verankerung des Kinderschutzes Sorge zu 

tragen und dies durch Maßnahmen der Prävention sowie Intervention zu gewährleisten. 

Für Kinder und Eltern sind die Kindertagesstätten ein Ort des Vertrauens, der Fürsorge und 

des Schutzes. Wir setzen auf eine offene Atmosphäre, Kommunikation und Transparenz. 

Pädagogische Fachkräfte tragen dazu bei, dass Kinder sich in unserer Kindertagesstätte zu 

starken, fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen Menschen entwickeln können. Um 

dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass Kinder ernst genommen werden, ihre Meinung 

Gehör finden und ihr Wohlbefinden gewährleistet wird. 

Darüber hinaus ist für uns von großer Bedeutung, dass Kinder die Möglichkeit haben, 

jederzeit ihre Bedürfnisse, Wünsche und Befindlichkeiten zu äußern, ohne damit rechnen zu 

müssen, dass sie dadurch Ablehnung oder Ausgrenzung erfahren. 

Durch das Kinderschutzkonzept und den transparenten und offenen Umgang mit der 

Thematik erreichen wir Sicherheit für alle Beteiligten. 

All diese Anforderungen werden in dem vorliegenden Schutzkonzept berücksichtigt und 

festgeschrieben, es dient dem Schutz und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder und der 

Mitarbeiter*innen in der Einrichtung. 

Unsere Mitarbeiter*innen leisten ebenso einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des 

familienergänzenden Auftrages durch Beratung, Förderung und Erziehung. 

 

 

Ev. Kirchengemeinde Reyershausen 
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Kinderschutzauftrag der Kindertagesstätte „Grubenwichtel“ 

1. Einleitung 

Der Kinderschutz ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in unserer 

Kindertageseinrichtung. Hier ist ein sicherer Ort für Kinder, an dem eine Kultur von 

Achtsamkeit und Wertschätzung gelebt wird. 

Dies geschieht im täglichen Miteinander durch angemessene Umgangsformen, durch 

Aufmerksamkeit im Wahrnehmen der Kinder und durch Wachsamkeit im Erleben des 

Sozialen. 

In unserer Einrichtung hat jedes Kind ein Recht auf eine liebevolle Betreuung, Erziehung und 

Bildung, auf die Unversehrtheit seines Körpers und seiner Seele. Jedes Kind hat das Recht auf 

eine glückliche Kindheit, die es befähigt, ein selbständiger, selbstbewusster Erwachsener zu 

werden, der sich in sein soziales Umfeld integrieren kann. Unser Team schafft einen Ort für 

die Kinder, an dem Werte und Normen gelebt und erlebbar gemacht werden. 

 

Während der Erarbeitung des Schutzkonzeptes,- haben wir einen Studientag zum Thema: 

„Kinderschutzkonzept“ durchgeführt. 

Es ist unsere Aufgabe, den Kindern ein Umfeld zu bieten, in dem sie den Raum und die 

Freiheit haben, sich persönlich weiterzuentwickeln und die ersten Schritte in der 

Gesellschaft zu gehen.  

Dabei ist uns folgende Haltung des Personals wichtig: 

• das ständige Bewusstsein des Fachpersonals im Hinblick auf den Schutzauftrag 

gegenüber dem Kind 

• Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber den Bedürfnissen, Ängsten und Nöten 

der Kinder 

• Achtung der Grenzen jedes einzelnen Kindes und Unterstützung dabei, diese Grenzen 

zu zeigen und zu formulieren. 

 

Ganzheitlicher Kinderschutz umfasst den Schutz vor physischer, psychischer, körperlicher 

und sexualisierter Gewalt innerhalb der Einrichtung sowie im familiären und privaten 
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Kontext. Dabei werden Übergriffe von Erwachsenen gegenüber Kindern, von Kindern 

gegenüber Kindern und auch von Kindern gegenüber Erwachsenen berücksichtigt. 

Unser Ziel ist es, uns mehr Sicherheit in der alltäglichen Praxis mit dem Thema 

„Kindeswohl“ zu geben, damit wir aufmerksam und ohne Vorverurteilung auf 

Verdachtsmomente reagieren können. 

Wir akzeptieren die Kinder als eigenständige Persönlichkeit mit unterschiedlichen 

Entwicklungsbedürfnissen und Interessen. 

Wir kennen die Lebenssituationen der Kinder durch einen regelmäßig stattfindenden 

Austausch mit den Familien. Wir schlagen bei Bedarf geeignete Beratungsangebote vor, die 

beim Erkennen und Lösen von Problemen helfen können. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Familien gewährleistet ein 

unbürokratisches und schnelles Handeln zum Wohl des Kindes. Die Vorgehensweise in den 

einzelnen Phasen und der entsprechenden Dokumentation wird im Leitfaden (siehe Seite 6) 

unserer Einrichtung dargestellt sowie in einer Mappe „Kindeswohlgefährdung“ zu finden 

sein. 

Diese Mappe beinhaltet alle notwendigen Handlungsanweisungen sowie Checklisten und 

Formulare zur Gefährdungseinschätzung/ Dokumentation nach §8a SGB VIII. 

 

Das vorliegende Konzept ist von den Mitarbeiterinnen gemeinsam erarbeitet worden und 

ist in Anlehnung an die pädagogische Konzeption mit allen Zielen zu betrachten. 

Unseren pädagogischen Fachkräften sind die gesetzlichen Bestimmungen bekannt und wir 

achten auf deren Einhaltung. 

Alle Eltern werden über die stayinformed- App informiert. Das Kinderschutzkonzept ist 

außerdem für alle auf unserer Webseite www.reyershausen@reformiert.de einsehbar. Das 

Konzept ist auch in ausgedruckter Form im Ordner „Kinderschutzkonzeption“ in der Kita 

nachlesbar. 

 

 

http://www.reyershausen@reformiert.de
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2. Leitbild 

Unser Leitbild bringt unser Selbstverständnis zum Thema Schutzkonzept und Gewalt auf den 

Punkt und zeigt Grundsätze, Wertehaltungen und gemeinsame Ziele auf. Das Leitbild wird 

als unser Schutzauftrag verstanden und dient als Grundlage für den präventiven Schutz 

unserer Kinder und der Erwachsenen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Haus ist ein sicherer 
Ort für alle Personen und 
unabhängig von individuellen 
Fähigkeiten, ethischer wie 
sozialer Herkunft, Geschlecht 
und Alter. Daher nehmen wir 
es uns zur Aufgabe, sie auch 
vor Dritten zu schützen. 
 

Wir schützen das Wohl 

unserer Kinder nach 

SGBVIII, welches in unserer 

Einrichtung immer an erster 

Stelle steht und die Rechte 

der Kinder werden bei 

jeglichem Handeln bewahrt. 

 

Die Kinder haben in 
unserer Einrichtung in 
allen pädagogischen 
Belangen ein 
Mitbestimmungsrecht 
sowie ein Recht, ihre 
Meinung frei zu äußern, 
die wir als pädagogische 
Fachkräfte respektieren. 
 

In unserem Schutzkonzept, 
welches speziell zur 

Erfüllung unseres 
Erziehungsauftrages 

gemeinsam entwickelt 
wurde, bildet die 

Prävention die Grundlage 
unseres Handels. 

 

Unser Team setzt sich aus 
geschultem Personal 

zusammen, das 
verpflichtend nach dem 

Schutzkonzept arbeitet und 
jede Form von Gewalt ob 

physisch, psychisch, sexuell 
oder die Verletzung der 
Aufsichtspflicht ablehnt. 

 

Wir legen großen Wert auf 

einen respektvollen und 

gewaltfreien gegenseitigen 

Umgang. Deshalb pflegen wir 

eine angemessene 

Kommunikation, welche auf 

einer vertrauensvollen Bindung 

zwischen Fachkraft und Kind 

basiert. 

 

Leitbild 

Schutzkonzept 



 

 

Kinderschutzkonzept/ Februar 2023 Seite 7 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

3.1. Gesetze 

Unser Kinderschutzkonzept basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen: 

➢ Das Grundgesetz 

Artikel 1 Abs.1 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt.“ 

Artikel 2. Abs.1 

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 

Anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 

verstößt“. 

➢ Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 

§ 1631 Abs.1 BGB 

„Die Personensorge umfasst insbesondere das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu 

erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen“. 

§ 1631 Abs.2 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“. 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein rechtlich bindendes Abkommen zum Schutze der 

Kinder. Sie stellt das umfassendste internationale Abkommen zum Schutz der Kinderrechte 

dar. Alle Mitgliedstaaten, die die Konvention ratifiziert haben, sind dazu verpflichtet, durch 

Maßnahmen sicherzustellen, dass Kinder vor allen Formen von Gewalt geschützt werden. 

Die Konvention umfasst 54 Artikel und wurde durch die UNICEF in zehn Kinder-Grundrechten 

zusammengefasst. 

In Bezug auf unser Schutzkonzept sind alle 54 Artikel im alltäglichen Umgang mit Kindern und 

in der Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt in jeder Form 

ausschlaggebend. In Folge dessen schützt unser Schutzkonzept sämtliche Rechte der Kinder 
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gemäß der UN- Kinderrechtkonvention, dazu gehören auch die Beteiligungsrechte von 

Kindern! 

➢ Das Sozialgesetzbuch VIII (SGB) 

§45 regelt die Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung insbesondere, wenn Absatz 2 

Nummer 4 gewährleistet wird. 

„Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn zur Sicherung der Rechte und des Wohls von 

Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung 

eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren der Selbstvertretung und 

Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden“. 

➢ Gesetzlicher Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

beschreibt den gesetzlichen Schutzauftrag. Die beschriebenen Handlungsschritte beziehen 

sich auf die Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugendlichen. Sie betreffen 

Jugendämter und alle Einrichtungen sowie Dienste, die Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe erbringen. Ein speziell zur Kindeswohlgefährdung erarbeiteter Ablaufplan (siehe 

Anlage 6) und eine Vereinbarung vom 24.10.2013 zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach 

§8 a SGB VIII der Stadt und des Landkreises Göttingen sind allen Mitarbeitenden bekannt 

und werden bei Hinweisen auf eine mögliche Gefährdung umgesetzt. 

Unseren pädagogischen Fachkräften sind die gesetzlichen Bestimmungen bekannt und wir 

achten auf deren Einhaltung. Wir kennen die Lebenssituationen der Kinder durch einen 

regelmäßig stattfindenden Austausch mit den Familien. Wir schlagen bei Bedarf geeignete 

Beratungsangebote vor, die beim Erkennen und Lösen von Problemen helfen können. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Familien gewährleistet ein 

unbürokratisches und schnelles Handeln zum Wohl des Kindes. 

 

➢ SGB VIII § 62 

Informationsaustausch und Datenschutz. 
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Das Kindertagesstätten Gesetz 

§ 3 Abs. 2 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen 

„Die Meinung und der Wille des Kindes sind bei der Gestaltung des Alltags in den 

Tageseinrichtungen zu berücksichtigen und die Kinder alters- und entwicklungsgemäß zu 

beteiligen. Zum Wohl des Kindes und zur Sicherung seiner Rechte sollen in den 

Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde 

in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.“. 

 

3.2. Unsere Grundsätze 

Alle Mitarbeiterinnen tragen dazu bei, eine Atmosphäre des Wohlfühlens herzustellen. Dies 

setzt voraus, dass die Kita ein sicherer Raum ist, der Kindern Freiräume in ihrer 

altersgemäßen Entwicklung lässt, aber auch Auffälligkeiten nicht ignoriert und deren 

Ursachen ergründet und erforscht. 

 

Durch unseren Inklusionsgedanken ist unsere Einrichtung für alle Familien, Nationalitäten, 

Weltanschauungen und Religionen offen. Die Person annehmen wie sie ist, bedeutet für 

uns Wertschätzung und Achtung. 

Unser pädagogisches Handeln ist transparent und zu jeder Zeit einsehbar. 

Wir sehen uns als eine familienergänzende Einrichtung und bieten Unterstützung im Sinne 

der Elternpartnerschaft an. Allen Menschen begegnen wir mit einer wertschätzenden und 

offenen Haltung. Trägervertretung, Leitung und Kita-Team praktizieren einen 

respektvollen zugewandten Umgang miteinander und leben dieses Schutzkonzept. 
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1. Kinderrechte 
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3.3. Einzelrechte des Kindes 

Schutzrechte: 

• Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, vor Verwahrlosung, Ausbeutung und 

Missbrauch. 

• Schutz in bewaffneten Konflikten, auf der Flucht oder bei Katastrophen. 

Förderrechte: 

• Recht auf angemessenen Lebensstandard, Gesundheitsvorsorge, soziale Sicherheit, 

Integration sowie Bildung. 

• Recht auf persönliche Identität; auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung. 

Beteiligungsrechte: 

• Freie Meinungsäußerung. 

• Freier kindgerechter Zugang zu Informationen und Medien. 

• Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. 

• Privatsphäre. 

 

Von zentraler Bedeutung ist hier die körperliche, geistige und seelische Entwicklung und das 

wohl des Kindes. 

Die zentralen Bedürfnisse des Kindes unterscheiden sich in:



 

 

Kinderschutzkonzept/ Februar 2023 Seite 12 

 

 



 

 

Kinderschutzkonzept/ Februar 2023 Seite 13 

 

4. Definition Kindeswohlgefährdung 

Kindeswohlgefährdung umfasst eine Vielzahl von Misshandlungsformen: 

• Vernachlässigung ist das andauernde Unterlassen fürsorglichen Handels. 

• Seelische Misshandlung ist eine mehr oder weniger beabsichtigte Einflussnahme, die 

durch ggf. unterschiedliche Formen Kinder demütigt und sie so in ihrer geistigen und 

seelischen Entwicklung beeinträchtigt oder schädigt. 

• Häusliche Gewalt sind Gewalttaten, die zwischen erwachsenen Personen und 

gegenüber Kindern und Jugendlichen im familiären Umfeld getätigt werden. 

• Sexueller Missbrauch bedeutet in der Kinder- und Jugendarbeit jede sexuelle 

Handlung, die von Erwachsenen an und mit Kindern begangen wird. 

• Körperliche Gewalt bedeutet in der Kinder- und Jugendarbeit eine nicht zufällige 

Zufügung körperlicher Schmerzen. 

 

Eine Kindeswohlgefährdung liegt jedoch dann vor, wenn die Bedürfnisse und das Wohl des 

Kindes missachtet, beeinträchtigt und sogar bedroht sind. Ist die körperliche, seelische und 

geistige Gesundheit des Kindes gefährdet, tritt hier der §8a des SGB VIII in Kraft, z.B.: 

➢ Die Grundbedürfnisse des Kindes werden nur unzugänglich erfüllt Darunter fallen 

keine wettergerechte und ständig unsaubere Kleidung, kein ausreichendes Essen, 

keine Nähe und Geborgenheit. 

➢ Elterliche Pflichten wie Aufsicht, Schutz. etc. werden vernachlässigt. Dadurch ist das 

Kind in Gefahr durch etwaige Gefahrenquellen, wie Straße, steile Treppe. etc. 

➢ Körperliche Gewalt wie ohrfeigen, ziehen, schlagen, wiederkehrende blaue Flecken, 

Narben. 

➢ Psychische Gewalt. Diese finden durch regelmäßige Beschimpfungen, Herabsetzen 

aber auch das Erleben von häuslicher Gewalt statt. 

➢ Sexueller Missbrauch. Das bezieht sich auf sexuelle Handlungen jeglicher Art. Auch 

wenn das Kind solche Handlungen mitansehen muss. 

Anzeichen und Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung können sich wie folgt äußern: 

➢ Müdigkeit, Entwicklungsverzögerung, Selbstverletzung 
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➢ Aggressionen, Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit, Distanzlosigkeit 

 

Geschieht dies innerhalb einer Einrichtung, so ist die Leitung dazu aufgefordert, dies 

unverzüglich zu melden. Die oben aufgeführten Beispiele dienen der Orientierung. Ob eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegt, wird anhand des Kinderschutzes geprüft.  

Zusammengefasst bedeutet dies: 

Unter Kindeswohlgefährdung sind Formen des Handels und Unterlassens zu verstehen, die 

vorhersehbar zu erheblichen körperlichen oder geistig-seelischen Beeinträchtigungen des 

Kindes und seiner Entwicklung führen bzw. ein hohes Risiko dafür bergen. 

Die mögliche Kindeswohlgefährdung kann durch eine Vielzahl von Anzeichen erkennbar sein. 

Diese variieren dabei nach Geschlecht, Alter und Persönlichkeit. 

 

5. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Gibt es Anhaltspunkte für die Kindeswohlgefährdung, ist ruhiges Handeln wichtig. Dazu 

gehört ein vertraulicher Umgang ebenso wie eine Vermeidung von Gerüchten. Gleichfalls 

sollte eine „ungewöhnliche“ Einzelbehandlung des Kindes unterlassen und es sollten keine 

überstützten Aktionen gestartet werden. 

 

5.1. Handlungsschritte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Die pädagogische Fachkraft nimmt Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gemäß 

§8a SGB VIII wahr und schätzt ein, ob es sich um eine Gefährdungslage handelt. Falls eine 

Gefährdung durch Dritte vorliegt, werden die Eltern miteinbezogen, der direkte Vorgesetzte 

wird informiert und ggf. wird eine erfahrene Fachkraft hingezogen. Bei 

Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen ist sicherzustellen, dass: 

1. Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung 

vormerken. 

2. Bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hingezogen wird. 



 

 

Kinderschutzkonzept/ Februar 2023 Seite 15 

 

3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in 

Frage gestellt wird. 
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6. Intervention 

Der Begriff Intervention bedeutet eingreifen, dazwischen gehen, einschalten. 

Werden diese „Taten“ beobachtet, ist jeder im Team aufgefordert, dazwischen zu gehen, es 

zu unterbinden und weitere Vorgehensweisen durchzuführen, die im Interventionsplan 

festgehalten sind. 

Auch in der pädagogischen Arbeit mit Kindern kommt es zu Grenzverletzungen. Diese 

passieren im Allgemeinen einmalig, gelegentlich und zumeist unbeabsichtigt. Oft ist der 

Grund eine falsche Selbstwahrnehmung oder getroffene Regelungen. 

Anders sieht es bei Übergriffen aus. Diese sind weder zufällig noch unbeabsichtigt. Gerade 

im Bereich der Kinderbetreuung wiegen Grenzverletzungen, Übergriffe besonders schwer, 

da die Kinder uns von den Eltern anvertraut werden. 

Das bekommen die Mitarbeiter dafür an die Hand: 

• Geregelte Verfahren bei Bekanntwerden von Kindeswohlgefährdung 

• Fort- und Weiterbildung 

• Mitarbeitergespräche Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, Eltern 

und pädagogische Fachkräfte sind gegeben 

 

 

An erster Stelle steht bei allen Handlungen immer der Schutz 

des Kindes! 
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7. Prävention 

Prävention bedeutet Vorsorgemaßnahmen, diese sind auch im Bildungsplan mit 

eingebunden. 

Dieses bedeutet im pädagogischen Alltag, die Kinder auf mögliche Gefahren aufmerksam zu 

machen, den Umgang damit zu lehren, aber auch Aufklärungsarbeit hinsichtlich von Gewalt 

jeglicher Art zu gewährleisten. 

Nur wenn Kinder selbstbewusst ihre Bedürfnisse wahrnehmen und äußern und ihnen auch 

der Raum für das Zuhören und Wertschätzung gegeben wird, sind sie in der Lage, 

schwierige Situationen in Worte zu fassen, sich Hilfe zu holen und sich so vor Gewalt und 

Missbrauch zu schützen. 

Die Kinder sollen stark werden, ihre Grenzen kennen, aber auch die Grenzen des anderen 

wahrnehmen und achten. 

 

Die Präventionsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil, um zur Achtsamkeit zu gelangen. Die 

Kultur der Achtsamkeit beinhaltet gesellschaftliche Regeln und Normen, die auf 

Wertschätzung und Respekt jedes Individuum beruhen. 

Wie wir im Team mit „Prävention“ umgehen: 

❖ Wir begegnen uns mit Wertschätzung, Respekt und Vorbildfunktion. 

❖ Die Strukturen und Arbeitsabläufe werden regelmäßig auf mögliche Risiken bezogen, 

analysiert und reflektiert. 

❖  Wir kennen die altersentsprechenden Entwicklungsverläufe von Kindern. Der sichere 

Umgang mit kindlicher Sexualität ist im Team abgestimmt. 

❖ Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen 

sind installiert. 

❖ Regeln zum achtsamen Umgang unter anderem mit Nähe und Distanz werden 

eingehalten. 

❖ Die Vorgehensweise bei Verdacht auf übergriffiges und evtl. strafrechtlich relevantes 

Verhalten ist bei uns geregelt. 
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❖ Die Vorgeschriebene Rahmenvereinbarung zum Kinderschutz zwischen den Träger 

und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (§ 8a SGB VIII) ist im Team bekannt und 

wird umgesetzt. 

 

 

Rolle der pädagogischen Fachkräfte im präventiven Kinderschutz 

„Vorsorgen ist besser als heilen“. So ist es auch in der Prävention. Wird die 

Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt, beispielsweise durch das Zuhören, in Beziehung 

gehen, Grenzen wahrnehmen und akzeptieren, ist das Kind in der Lage sich selbst und seinen 

Körper wahrzunehmen und vertrauen zu lernen. Dafür braucht das Kind uns Erwachsene. 

Bei uns in der Einrichtung aber auch im Elternhaus ist diese Vorbildrolle wichtig. 

 

Uns ist dabei wichtig:  

➢ Jedes Kind hat das Recht zu sagen, wenn es etwas nicht möchte. Das pädagogische 

Personal geht einfühlsam und empathisch mit der Aussage um. 

➢ Die Kinder werden in ihrem Raum für persönlichen Schutz/ in ihrer Wohlfühlzone 

unterstützt. 

➢ Im Team werden regelmäßig Fallbesprechungen mit eingebracht und jeder hat die 

Möglichkeit, sich fachliche Hilfe zu holen. 

➢ Wir sehen in jedem Kind Stärken und Ressourcen. 

➢ Wir bringen Bilderbücher und Geschichten zur Prävention mit ein. 

Z.B. „Ich bin stark, ich sag nein“. 

➢ Wir reden über Gefühle. 

 

 

 

 

 



 

 

Kinderschutzkonzept/ Februar 2023 Seite 20 

 

8. Nähe und Distanz in unserer Einrichtung 

Eine gute vertrauensvolle Beziehung gilt für uns als notwendige Voraussetzung, damit sich 

die Kinder positiv entwickeln können. 

 

Grundlage für ein angemessenes Nähe- und Distanzverhalten ist die Akzeptanz der Privat- 

und Intimsphäre der Kinder. 

Wir gestalten die Beziehungen zu den Kindern transparent und respektieren die Kinder in 

ihrer individuellen Persönlichkeit. 

Unsere Einrichtung legt einen großen Wert auf einen respektvollen Umgang mit Kindern und 

Eltern. Dabei handeln wir immer bedürfnisorientiert und sind uns in unserer Verantwortung 

im Umgang mit Nähe und Distanz bewusst. 

Uns ist daher wichtig:  

✓ Die Balance zwischen Nähe und Distanz 

✓ Den klaren Umgang mit Grenzen: Hier geht es nicht darum, Zuneigung und 

Körperkontakt zu vermeiden, sondern Grenzen zu achten 

✓ Wir handeln nach dem Grundsatz: „Jede erwünschte Berührung schafft Nähe, jede 

unerwünschte Berührung schafft Distanz“ 

 

Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung, wir reagieren empathisch auf die 

Bedürfnisse der Kinder und hören ihnen zu. Jedem Kind wird im Kita-Alltag so viel 

emotionale und körperliche Zuwendung „geschenkt“, wie das Kind es für sich zulässt. Die 

Kinder entscheiden selbst, von wem sie die körperliche und emotionale Nähe annehmen 

möchten. 

Der Impuls zum Bedürfnis nach Nähe wird ausschließlich vom Kind gegeben. 

Sensible Situationen sind: das Begleiten von Toilettengängen, das Wickeln, An/ Aus- und 

Umziehen, Spenden von Trost, Leisten von Erster Hilfe und das Begleiten bei Krippenkindern 

während des Schlafens. 

Aber auch die persönlichen Grenzen eines Erziehers sind von den Kindern zu berücksichtigen 

und zu akzeptieren. Sollten Kinder die persönliche Grenze  
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eines Erziehers (z.B. Küssen, auf den Schoß setzen, etc.) überschreiten, so wird dies den 

Kindern klar signalisiert. 

 

Umgang mit gesunden Grenzen: 

Gesunde Grenzen dienen dem Wohl des Kindes und orientieren sich an seinen Bedürfnissen: 

➢ Die Umgebung des Kindes sollte ermöglichen, dass das Kind frei erkunden kann und 

gleichzeitig vor Verletzungen geschützt ist. Ein Eingreifen und Grenzen ziehen ist in 

jedem Fall notwendig, wenn das Risiko hoch ist, dass sich das Kind selbst oder andere 

verletzt. 

➢  Jedes Kind sollte vor Angriffen anderer Kinder geschützt sein. 

➢ Gesunde Grenzen sollten ermöglichen, dass das einzelne Kind vertieft spielen kann, 

ohne andauernd gestört oder unterbrochen zu werden. 

➢ Gesunde Grenzen ermöglichen dem Kind ein Recht auf Privatsphäre. Es sollte vor 

unerwünschten Zärtlichkeiten oder Einmischungen geschützt sein. 

➢ Das Grundrecht zur Kooperation und Mitbestimmung sollte gewahrt sein. 

Das Umsetzen des Kindes an einen anderen Sitzplatz/ Tisch sollte nur unter 

Einbeziehung des Kindes geschehen und mit seiner Einwilligung.  

Auch bei anderen alltäglichen Begegnungen sollte das Kind mitbestimmen können. 

 

Auf dieser Basis sind gesunde Grenzen vertretbar und können dem Kind 

langfristig einsichtig gemacht werden. 
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9. Sexualpädagogische Begleitung 

Die Sexualerziehung in unserer Kindertagesstätte nimmt keine Sonderstellung ein, sondern 

ist selbstverständlicher Bestandteil der Persönlichkeitsbildung der Kinder. Unser Ziel ist es, 

dass alle Kinder einen bestimmten Umgang mit ihrem Körper lernen. Sie sollen die eigenen 

Grenzen und die Grenzen anderer respektieren und über altersgerechtes Wissen verfügen. 

Von Geburt an beginnen Kinder ganz natürlich ihren eigenen Körper zu entdecken und zu 

erforschen. Somit ist dies ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. Auch 

den Körper der anderen Kinder finden sie interessant, besonders auch die des jeweils 

anderen Geschlechts. Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper entwickeln 

Kinder ein feinfühliges Gespür dafür, was ihnen guttut und was nicht. Mithilfe der 

gemachten Erfahrungen von emotionalen und körperlichen Wahrnehmungen entwickeln 

Kinder eigene Grenzen. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, Kinder stark zu machen und sie 

zu ermutigen, gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen NEIN sagen zu dürfen. 

Ein starkes Selbstwertgefühl bei Kindern ist die beste Voraussetzung, Übergriffe und 

Grenzüberschreitungen wahrzunehmen und sich davor zu schützen. 

Wir ermutigen unsere Kinder, sich gegenüber einer vertrauten Person zu öffnen und bieten 

ihnen jegliche Unterstützung an, die sie benötigen. 

Das „Nein“ sagen üben und thematisieren wir immer wieder im Kita-Alltag, im Rollenspiel, in 

Freispielsituationen, etc. 

Kindliche Fragen werden von uns altersgerecht beantwortet. Gleichzeitig achten wir auf das 

Recht der Privat- und Intimsphäre der Kinder und akzeptieren/ respektieren Grenzen der 

Kinder, die sie uns durch kleine Signale senden oder klar aussprechen. Hierfür müssen wir in 

den verschiedenen alltäglichen Schlüsselsituationen*sensibel und offen bleiben, damit die 

Rechte der Kinder gewahrt und geschützt werden. 

 

*Schlüsselsituationen können sein, z.B. Wechseln der Kleidung (Turnen etc.), 

Pflegestationen, Wickeln, Begleitung in der Sauberkeitserziehung, körperliche Nähe, bei 

alltäglichen Rollenspielen z.B. Mutter/ Vater/ Kind, Doktorspiele etc. 
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9.1. Sexuelle Übergriffe 

➢ Sexuelle Handlungen können mit und ohne Körperkontakt stattfinden 

➢ Sexuelle Übergriffe unterscheiden sich von sexuellen Grenzverletzungen durch 

Ausmaß und oder Häufigkeit. Sie setzen sich über den Widerstand des Betroffenen 

hinweg 

 

9.2. Sexueller Missbrauch 

Unter sexuellem Missbrauch versteht man sexuelle Handlungen vor und an Kindern. 

Aufgrund von körperlicher, seelischer, sprachlicher Unterlegenheit kann das Kind nicht frei 

zustimmen oder ablehnen. 

9.3. Sexuelle Übergriffe unter Kindern/ Stärkung der Kinder 

in ihren Rechten 

Kindliche sexuelle Aktivitäten sind bei Jungen und Mädchen im frühen Kindesalter spontan, 

neugierig und unbefangen. Diese Unbefangenheit steht oft im Widerspruch zu den 

unterschiedlichen Tabus und der Befangenheit der Erwachsenen. 

Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es, die sexuelle Entwicklung der Kinder als 

Teil der Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, zu fördern, sexuelle Grenzverletzungen 

der Kinder wahrzunehmen und zu unterbinden. 

Damit Kinder ihre Rechte wahrnehmen und vertreten können, müssen sie diese erst einmal 

kennenlernen. Hierzu zählen unter anderem diese wesentlichen Aussagen: 

➢ „Dein Körper gehört dir!“ 

➢ „Vertraue deinem Gefühl!“ 

➢ „Du hast das Recht NEIN zu sagen!“ 

➢ „Geheimnisse mit denen du dich nicht wohlfühlst, darfst du weitererzählen!“ 

➢ „Du hast das Recht auf Hilfe!“ 

Die Befähigung der Kinder zu diesen Aussagen ist ein wichtiges Element in unserem 

pädagogischen Alltag. 
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10. Sexuelle Gewalt durch Personen außerhalb der Kita-Kinder 

(aus dem familiären und verwandtschaftlichen Umfeld, Bekanntenkreis) 

Schutzmaßnahmen der Fachkräfte für das betroffene Kind müssen eingeleitet werden: 

➢ Trösten und unterstützen. 

➢ Präventive Maßnahmen zur Stärkung und weiteren Unterstützung des Kindes. 

➢ Beobachtung des betroffenen Kindes in den Tagen und Wochen danach, um zu 

erkennen, ob es den Übergriff „gut“ überstanden hat. 

➢ Gegebenenfalls unterstützende Maßnahmen einleiten z.B. bei Rückzug, 

Kontaktvermeidung mit anderen Kindern, etc. (siehe Seite 16, „Ablauf bei Verdacht 

auf Kindeswohlgefährdung“, Seite 25 und Seite 50). 

 

Dieses Schutzkonzept umfasst den aktiven Schutz jedes einzelnen Kindes vor 

Grenzverletzungen, Gewalt und Verletzung durch andere Kinder oder Erwachsenen. 
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Das weitere Verfahren hängt von Faktoren wie Person, Ort etc. ab. 

Kind berichtet von (sexueller) 

Gewalt durch Vater, Mutter oder 

Personenberechtige*n 

Die Einrichtungsleitung wird 

informiert und das Verfahren 

nach §8a SGB VIII eingeleitet. 

4. Einbeziehung 

und 

Weiterleitung an 

den Träger 

05594 521 

5. Fachliche Hilfe 

holen durch 

Beratungsstellen 

0551-999590 

6. Ergreifen 

weiterer 

Maßnahmen/ 

Aufarbeitung 

0551 500910 

Die konkrete Umsetzung obliegt dem Jugendamt! 

Kind erzählt von (sexueller) Gewalt durch eine*n 

Kolleg*in oder sonstigen kirchlichen 

Mitarbeitenden. 

Weiter geht es mit dem 

Interventionsplan unter... 
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11. Instrumente des Schutzkonzeptes: 

➢ Beschwerdeverfahren für Kinder 

➢ Beschwerdemanagement 

➢ Partizipation von Kindern als Leitbild in der pädagogischen Arbeit 

➢ Systematische und professionale Beobachtungen 

➢ Dienstanweisung Meldung „Schutz bei Kindeswohlgefährdung“ nach 

§ 8a SGB VIII des Trägers 

➢ Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter*innen zur Beratung auf die Einschätzung 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

➢ Kooperation mit externen Fachberatungsstellen, Jugendamt etc. 

 

12. Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement in unserer Einrichtung ist ein Teil unserer Konzeption und 

bietet die Chance für positive Veränderungen. Sowohl Kinder, Eltern als auch das 

pädagogische Personal erhalten konzeptionell die Möglichkeit, Partizipation im Rahmen des 

Kinderschutzes, der Bildungs- und Erziehungsarbeit, zum Wohle aller, zu leben. 

Für Eltern ist in erster Linie meist die Bezugsperson ihres Kindes die erste Anlaufstelle. 

Jedoch können auch die Leitung, der Elternbeirat oder Träger für Beschwerden kontaktiert 

werden. Unser Anspruch ist es, das Anliegen schnellst möglich zu bearbeiten oder eine 

geeignete Lösung für alle Parteien zu finden. 

Kinder äußern Beschwerden nicht immer in Worten. Dies kann auch über „Trotzverhalten“, 

Ablehnung, in Bildern oder andere Kommunikationsmöglichkeiten erfolgen. Gerade kleinere 

Kinder äußern sich mit Hilfe von Gestik, Mimik, Körpersprache sowie Weinen oder Schreien. 

Hier brauchen Kinder Erwachsene, um sie in der Äußerung der Beschwerde zu begleiten 

und das Gefühlte in Worte zu fassen. 

So lernen die Kinder, ihre Not zu verbalisieren und sich Hilfe zu holen. 

Im Kita-Alltag berichteten die Kinder, wie der Tag war, welche guten Gedanken und 

Erfahrungen sie hatten, aber auch, was nicht so gut war. Sie werden in ihren Wünschen, 
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Anregungen, Ideen und auch Beschwerden gehört. Gemeinsam wird nach einem 

Lösungsweg gesucht. 

12.1.  Beschwerdeverfahren 

1. Klärungsversuch innerhalb der beteiligten Personen 

Bei personen- oder verhaltensbezogenen Beschwerden wird im ersten Schritt versucht, 

unter Einbeziehung der betroffenen Konfliktparteien und ggf. einer neutralen Vertrauens- 

oder Leitungsperson, das Anliegen zeitnah konstruktiv zu lösen, entwickeln oder einen für 

beide Seiten zufriedenstellenden Kompromiss zu finden. 

 

2. Bearbeitung der Beschwerde im Team 

Die Beschwerde wird im Team besprochen und entschieden, welche Maßnahmen getroffen 

werden. Diese und weitere nötige Schritte werden im Protokoll schriftlich festgehalten. 

Sollte es zu keiner Einigung kommen, die die gesamte Einrichtung betreffen, gilt es evtl., den 

Träger mit einzubeziehen. 

 

 

3. Rückmeldung an das Kind bzw. die Eltern 

Das Kind bzw. die Eltern werden über die Entscheidung des Teams informiert und die 

weiteren Schritte erörtert. Die zuständigen Mitarbeiter sind verantwortlich für die 

Umsetzung der Maßnahmen. 
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Unser Kinderschutzkonzept beinhaltet Partizipation, welche folgende Methoden beinhaltet: 

➢ Entwicklungsgespräche mit den Eltern 

➢ Reflexionsgespräche im Team 

➢ Bedarfsgespräche für Mitarbeiter und Eltern. 

➢ Jährliche Elternbefragungen für Eltern zu unterschiedlichen Schwerpunkten 

➢ Teamsitzungen 

➢ Jährliche Mitarbeitergespräche 

➢ Regelmäßige Elternratssitzungen 

Kinderkonferenzen:  

Nur so können Kinder Selbstwirksamkeit erfahren und Eigenverantwortung sowie 

Gemeinschaftsfähigkeit entwickeln. Im Kindergarten setzen wir diese Partizipation 

beispielsweise in Form von Kinderkonferenzen um. Durch die Mitbestimmung, 

Verantwortung und die Umsetzung eigener Ideen steigt die Vorfreude auf die von den 

Kindern mitgeplante Aktion. 

Bei der Planung und Gestaltung des pädagogischen Alltags sowie der Räumlichkeiten werden 

entwicklungsspezifische Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder berücksichtigt. 

Gemeinsam mit den Kindern werden Regelungen für das Zusammenleben entwickelt, sie 

werden von uns zu eigenen Entscheidungen ermutigt. 

Themen wie z.B. „Umgang miteinander“, „Ausgrenzung“ (siehe Beschwerde-management) 

werden aufgegriffen und gemeinsam mit den Kindern wird nach Änderungs- und 

Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

Die Themen, Fragen, Ideen, Wünsche, Sorgen, etc. „dürfen“ die Kinder einbringen. Diese 

werden von uns ernst genommen und daraus werden gemeinsam mit den Kindern neue 

Ideen, Regeln, etc. entwickelt. 

Zur Einführung einer Kinderkonferenz greifen wir auf einfache Themen zurück, die alltags- 

und lebensnah für die Kinder sind. (Welche Lieder wollen wir singen? Welche Spiele wollen 

wir spielen? Welches Essen wollen wir bestellen? Was hat euch gut geschmeckt?). 

Alle Kinder haben die Möglichkeit, zu Wort zu kommen und ihre Meinung zu vertreten. Die 

Kinder lernen die Rechte und Pflichten kennen, die sich aus der Mitbestimmung ergeben. 
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11.1 Ablaufschema: 

1. Beschwerdeeingang 

➢ Handelt es sich um eine Beschwerde? 

➢ Es folgt die Aufnahme in das Beschwerdeprotokoll. 

➢ Ist die Problematik sofort zu lösen? 

➢ Ist die Beschwerde selbst zu bearbeiten oder muss sie an die zuständige Stelle 

weitergeleitet werden? 

 

2. Beschwerdebearbeitung 

➢ Es gibt eine Rückmeldung an den Beschwerdeführenden. 

➢ Die Bearbeitung der Beschwerde wird auf dem Formular dokumentiert. 

➢ Eine Lösung wird erarbeitet. 

➢ Bei Bedarf wird fachliche/ kollegiale Beratung eingebunden. 

➢ Falls erforderlich, wird der Träger eingebunden. 

➢ Falls erforderlich, wird die Beschwerde an die zuständige Stelle weitergeleitet. 

 

3. Abschluss 

➢ Der Beschwerdeführende wird über die Lösung/ den Sachstand informiert. 

➢ Die Dokumentation auf dem Formular wird unterschieben, abgeschlossen und 

archiviert. 

➢ Die Beschwerde/ die Lösung/ die Konsequenzen werden im Team abschließend 

bekannt gegeben. 

➢ Daraus folgen ggf. Veränderungen/ Korrekturen in der Einrichtung. 

➢ Daraus folgen ggf. Informationen an alle Eltern/ Kinder. 

 

Das Beschwerdeformular sowie das Formular für Anliegen, Anregungen, 

Verbesserungsvorschläge etc. befinden sich in Anlage 3 oder es ist in der Kita im 

Eingangsbereich frei zugänglich. Dieses kann in den Briefkasten „Elternpost“ eingeworfen 

werden. 
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Wir verstehen Beschwerden und Feedback als Gelegenheit zur Entwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit sowie als wichtiges Instrument zur Reflexion der eigenen 

Arbeit: 

 

➢ Die Strukturen und Arbeitsabläufe der Kita werden regelmäßig, bezogen auf mögliche 

Risiken, die dem Kindeswohl entgegenstehen, analysiert und reflektiert. 

Entsprechende Maßnahmen werden umgesetzt. 

➢ Die pädagogischen Fachkräfte kennen die altersentsprechenden 

Entwicklungsverläufe. 

➢ Der Umgang mit kindlicher Sexualität wird im Team abgestimmt und reflektiert. 

➢ Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, Eltern und pädagogischen 

Fachkräfte sind gegeben. 

➢ Regeln zum achtsamen Umgang mit Nähe und Distanz, die allen Beteiligten bekannt 

sind, werden eingehalten. 
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13. Vorgehen bei Verdachtsfällen 

Die pädagogische Fachkraft nimmt Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gemäß 

§8a SGB VIII wahr und schätzt ein, ob es sich um eine Gefährdungslage handelt. Falls eine 

Gefährdung durch Dritte vorliegt, werden die Eltern miteinbezogen, der Träger wird 

informiert und ggf. wird eine erfahrene Fachkraft hinzugezogen. 

Werden dem Jugendamt wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen und Schritte einzuleiten. 

Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten ist sicherzustellen, 

dass: 

1. Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 

eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vorgenommen 

wird. 

2. Bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hingezogen wird. 

3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage 

gestellt wird. 
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Vorgehen bei 

Verdachtsfällen 
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1. Ruhe bewahren 

• Überstürzte Handlungen verschlimmern die Situation für die betroffene Person. 

• Glauben schenken, zuhören und ernst nehmen. 

• Klare positive Position zum Kind beziehen. 

• Keine Befragungen durchführen! 

• Eigene Wahrnehmung ernst nehmen. 

• Leitung informieren. 

 

2. Wenn erforderlich: Ergreifen von Sofortmaßnahmen 

• Kind in Schutz nehmen! 

• Sofortige Beendigung der Gefährdung. 

• Vorgehensweise für das Kind transparent machen. 

• Offene Stellung beziehen, wie Unterbindung der Kontakte, Beurlaubung etc. 

• Klärendes Gespräch mit Mitarbeitern, Kind/ Kinder (unter Berücksichtigung des 

Alters und der Entwicklung), weitere Betroffene. 

 

3. Dokumentation 

Die Dokumentation ist ein wichtiges Instrument zur Beweislage. Sie dient sowohl zum Schutz 

des Kindes als auch zur eigenen Sicherheit. Die Dokumentation wird weder verkürzt, noch 

interpretiert oder ausgeschmückt. Die Fakten, Gespräche und Handlungen werden über den 

gesamten Zeitraum dokumentiert. 

• Notizen über Äußerungen vom Kind, Mittbetroffene, außenstehende Dritte. 

• Notizen über Zeit, Tag, Ortsangaben und das Befinden des Kindes. 

• Sammeln von Fakten. 

• Austausch und Reflexion im Team. 
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4. Weiterleitung 

Die Weiterleitung an den Träger und weiterer Institutionen wird eingeleitet, wenn sich der 

Verdacht auf eine Gefährdung erhärtet, begründete Vermutungen bestehen, ein 

Tatsachenverdacht besteht und daraus weitere Schritte eingeleitet werden müssen. 

• Hinzuziehen von Kolleg*in, Team, Leitung und Austausch über Beobachtung und 

Wahrnehmung. 

• Den Träger über den Vorfall informieren. 

• Ggf. bei Gefährdung des Kindeswohl das Jugendamt informieren. 

• Erziehungsberechtigte informieren und hinzuziehen, soweit sie keine Gefährdung des 

Kindes darstellen. 

 

5. Fachliche Hilfe 

• Unterstützend bei Fragen steht nach §8a SGB VIII die insoweit erfahrene Fachkraft 

vom Jugendamt zur Verfügung. 

• Bei Gefährdung des Kindeswohl kann das Jugendamt auch gegen den Willen der 

Erziehungsberechtigten eingeschaltet werden. 

• Weiterleitung betroffener Personen an psychologischer Hilfe. 

• Supervision und Unterstützungsarbeit für die Leitung und das Team. 

 

6. Weitere Maßnahmen/ Aufarbeitung 

• Einberufen eines Krisenteams. 

• Weitere Schritte festlegen. 

• Information und Einbeziehung weiterer Betroffenen. 

• Arbeitsrechtliche Maßnahmen, wie Beurlaubung, Abmahnung, Kündigung. 

• Überprüfung eigenes Handeln, Evaluation, Analyse der Intervention. 

• Rehabilitation bei nicht erhärtetem Verdacht. 
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14. Personalmanagement 

Einen nicht unwichtigen Beitrag zum Kinderschutz leisten alle im System tätigen Mitarbeiter. 

Aus diesem Grund ist die Personaleinstellung ein nicht unerhebliches Thema und liegt 

hauptsächlich in der Verantwortung unseres Trägers, der Kirchengemeinde Reyershausen. 

 

12.2. Einstellungsverfahren 

Steht eine Neueinstellung eines Mitarbeiters an, so wird dieser in einem 

Einstellungsverfahren durch die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 

nach § 30a BZRG auf seine persönliche Eignung nach §72a SGB VIII hin überprüft. Die 

Wiedervorlage nach Fristablauf (5 Jahre) wird durch den Träger gewährleistet und eine 

einrichtungsspezifische Selbstverpflichtungserklärung wird unterzeichnet. Diese gilt für alle 

haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sowie für Praktikanten der Kindertagesstätte 

„Grubenwichtel“. 

Darüber hinaus bietet ein Bewerbungsgespräch nicht nur die Erfassung fachlicher 

Qualifikationen, sondern auch die Sicherstellung sozialer Kompetenzen im Umgang mit 

Kindern und Kollegen. Die Trägerseite formuliert das Leitbild der Kita, die Leitung beschreibt 

die Arbeit in unserer Kita. 

In verkürzter Form findet dies auch bei Einstellungen von Praktikanten*innen statt. Es wird 

darauf hingewiesen, dass unsere Arbeit auf Grundlage dieses Schutzkonzeptes basiert. 

Folgende Themen können z. B. im Bewerbungsgespräch konkret abgefragt werden: 

▪ Wie gehen Sie mit dem Thema Nähe und Distanz im Alltag um? 

▪ Wie stehen Sie zur Partizipation und wie sollte sie im pädagogischen Alltag Gehör 

finden? 

▪ Kennen Sie Schutzkonzepte? 
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12.3. Einarbeitungsprozess/ Mitarbeitergespräche 

Neu eingestellte Mitarbeiter werden frühzeitig konzeptionell eingearbeitet. Sie erhalten 

eine Willkommensmappe mit den wichtigsten einrichtungsbezogenen Informationen und 

bekommen den Auftrag, sich mit der Einrichtungskonzeption auseinanderzusetzen. 

Zum Einführungsgespräch erhalten alle neuen Mitarbeiter unser Schutzkonzept, mit dem sie 

sich in den ersten Tagen beschäftigen müssen. Somit ist dieser ein fester Bestandteil 

unseres Einarbeitungsprozesses, welches durch die Leitung vorgenommen wird. In der 

Anfangszeit sollen die Mitarbeiter Orientierung und Strukturen über einrichtungsrelevanten 

Verfahrensabläufe und Handlungspunkte erhalten. 

Auch in Mitarbeitergesprächen, welche einmal im Jahr stattfinden, wird der Umgang mit 

dem Schutzkonzept thematisiert. 

PraktikantInnen sind verpflichtet, sich das Schutzkonzept am ersten Tag ihrer Tätigkeit 

durchzulesen. Sie werden während ihrer Praktikumsphase einer Erzieherin, welche die 

Praktikantenanleitung übernimmt, zugewiesen und führen grundsätzlich keine unbegleiteten 

Angebote durch (ausgenommen sind Berufspraktikanten). 

 

15. Risiko- und Verhaltensanalyse 

Alle Kinder unserer Kindertagesstätte haben den Anspruch darauf, in unserem Haus 

Sicherheit und Schutz vor Machtmissbrauch, vor Grenzüberschreitungen und Gewalt zu 

erfahren. Es ist unser Anliegen, mit Aufmerksamkeit und Objektivität, Alltagssituationen und 

Räumlichkeiten auf Risiken zu untersuchen und Maßnahmen zum professionellen Umgang 

und zur Gefahrenminimierung festzulegen. Die Risiken bestimmter Situationen zu benennen, 

ist ein wichtiger Bestandteil unserer Transparenz.  

Wie in vielen Einrichtungen gibt es aus pädagogischen Gründen Rückzugmöglichkeit für die 

Kinder, die nicht einsehbar sind. Auch Versteckmöglichkeiten im Garten sind daher zu 

nennen. Ebenso wissen wir über Gefahrenzonen in der gesamten Einrichtung, für die wir 

klare Regeln der Benutzung haben, um weitgehende Sicherheit für die Kinder zu garantieren, 

z.B. einzelne Bereiche der Gruppenräume, Kuschelecken, Nischen, Matratzenecke, Bereiche 

des Gartens etc. 
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Wichtig ist, sich der Gefahren bewusst zu sein und eine Kultur und ein Klima in unserer 

Einrichtung zu schaffen und beizubehalten, welche Offenheit und Ehrlichkeit ermöglicht. Die 

folgenden Situationen verdienen im Rahmen einer solchen Risikoanalyse aus unserer Sicht 

eine besondere Betrachtung: 

➢ Handhabung von Nähe und Distanz  

➢ Berührungen, Körperkontakte und Kuscheleinheiten 

➢ Wickeln/ Toilettengang 

➢ Grenzüberschreitungen von Kindern (sog. Doktorspiele) 

➢ Mittagsschlaf/ Mittagsruhe 

➢ Freiräume für Kinder ohne Aufsicht 

➢ Abhol- und Bringsituationen 

➢ Umgang mit Geheimnissen 

➢ Besonderheiten bei Ausflügen, Mitnahme von Kindern etc. 

➢ Betrachtung spezifischer baulicher Gegebenheiten unter Beachtung des Konzeptes 

➢ An- und Ausziehsituationen (außer bei Wickeln und Toilettengang) 

 

Dabei ist für uns wichtig, im alltäglichen Umgang mit den Kindern die notwendige Wärme 

und Geborgenheit zu geben, um sich wohl und angenommen zu fühlen. 

Aus diesen Überlegungen heraus wurde von uns der Verhaltenskodex erarbeitet. 
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16. Verhaltenskodex in der Kindertagesstätte 

Der Verhaltenskodex dient der klaren Regelung von bestimmten Situationen.  Er bietet 

Schutz für Kinder aber auch für Eltern und Mitarbeiter*innen, in dem ein klarer Rahmen 

geschaffen wird, der Orientierung und Sicherheit bietet. Diesen hat das pädagogische Team 

ausgearbeitet und er muss sowohl von neu eingestelltem, als von Bestandspersonal 

unterzeichnet werden. 

 

17. Partizipation im Einrichtungsalltag 

Partizipation - ein zentrales Prinzip bei der Gestaltung von Bildungsprozessen. 

Laut UN-Kinderrechtskonvention haben die Kinder ein Recht, sich zu informieren, sich 

mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu beschweren. 

Durch eine Beschwerde äußern sie ihre Unzufriedenheit über alltäglich, strukturelle 

Probleme oder über Grenzüberschreitungen. 

 

Die Aufgabe der Erzieher*innen ist es, die Belange und Signale der Kinder ernst zu nehmen, 

den Beschwerden nachzugehen und die Ursache möglichst zu beheben. Dafür ist eine 

vertrauensvolle Haltung der Erzieherinnen nötig. 

Es ist uns wichtig, dass Kinder nicht nur ihre Meinung äußern können, sondern auch 

Einfluss auf das Geschehen nehmen können. Deshalb geben wir ihnen in Projektphasen 

mehr Mitbestimmungsrecht, als es im Alltag möglich ist. 

Die aktive Beteiligung der Kinder ist Voraussetzung für eine funktionierende Bildung, 

deshalb stehen in unserer Einrichtung grundsätzlich Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

alters- und entwicklungsentsprechend im Vordergrund. 

Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen ist ein fundamentales 

Kinderrecht. 

Wir akzeptieren die Kinder als eigenständige Persönlichkeit mit unterschiedlichen 

Entwicklungsbedürfnissen und Interessen. 

Die Wertschätzung der Meinung des Einzelnen ist ein zentraler Punkt der 

Partizipation. 
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PARTIZIPATION FÖRDERT 
BEZIEHUNGEN 

Besonders die Autonomiephase stellt 
die Beziehung zwischen Kind und 

Erwachsenen vor Herausforderungen. 
Entscheidungen, die Erwachsene zum 

Wohle der Kinder treffen, sind für 
diese intransparent und oftmals nicht 

nachvollziehbar. Das kann zu 
Konflikten führen. Partizipation 
ermöglicht es Kindern, eigene 

Erfahrungen zu machen und trägt 
somit zu einer guten Beziehung 

zwischen Kind und Erwachsenen bei. 

PARTIZIPATION MACHT SPASS 
Partizipation bedeutet, 

gemeinsam auf dem Weg zu sein 
und einen neuen Blickwinkel 

einzunehmen, neugierig auf die 
Bedürfnisse der Kinder zu sein 
und diese darin zu begleiten, 

mündig zu werden. Es bietet die 
Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu 

sammeln und gemeinsam im 
Team zu besprechen. Der Alltag 
wird nicht eintönig. Jeder Tag ist 

von Überraschungen geprägt. 

PARTIZIPATION FÜHRT ZUR 
RESILIENZ 

Partizipation bietet die Möglichkeit, 
den eigenen Alltag aktiv 

mitzugestalten. Dies wird dem 
Bedürfnis des Menschen nach 

Selbstwirksamkeit gerecht. Das 
Kind spürt, dass es mit seinen 

Borstellungen und seinem Handeln 
Einfluss auf den eigenen Alltag und 

den der Gemeinschaft hat. Dies 
trägt zur Förderung seines 

Selbstwerts und in der Folge auch 
zur Förderung seiner 
Widerstandskraft bei. 

PARTIZIPATION ERMÖGLICHT 
SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Kinder lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, wenn sie über Dinge 

mitentscheiden, die sie persönlich oder 
den Alltag in der Kita betreffen. Ihre 

Entscheidungen haben nicht nur 
Auswirkungen auf ihren Alltag, sondern 

auch auf der Kita- Gemeinschaft. Sie 
erfahren, dass ihre Entscheidungen 

Konsequenzen haben und lernen, diese 
mitzutragen. Dies führt zur 

Selbstständigkeit und trögt dazu bei, 
Verantwortungsgefühl zu entwickeln. 

Partizipation in 

der Kita 

PARTIZIPATION HILFT, KINDER BESSER ZU 
VERSTEHEN 

Partizipation bedeutet, sich auf die Augenhöhe 
der Kinder zu begeben. Möglichkeiten, Kinder 

mit einzubeziehen, gibt es für jede 
Alltagsgruppe. Selbst Krippenkinder möchten 

sich schon als selbstwirksam erleben. 
Gemeinsam Möglichkeiten zu schaffen um 

Kinder miteinzubeziehen, bringt pädagogische 
Fachkräfte und Kinder einander näher.  

Entscheidungen werden mit den Kindern 
getroffen- statt für sie. Pädagogische 

Fachkräfte gewinnen neue Erkenntnisse über 
die Persönlichkeit und den Entwicklungsstand 

der Kinder. 

PARTIZIPATION FÖRDERT SPRACHE 
Partizipation bedeutet, in den Austausch 

zu gehen. Eine offene und wertschätzende 
Haltung gegenüber Kindern ermutigt sie 
dazu, ihre Bedürfnisse auch sprachlich zu 

äußern. Verschiedene Formen der 
Beteiligung, wie ein Kinderparlament, 
bieten Kindern die Möglichkeit, ihre 

Wünsche und Ideen vor einer Gruppe 
auszusprechen. Außerdem erfahren sie in 

diesem Rahmen, wie es ist, die 
Bedürfnisse anderer zu vertreten und 

gehört werden.  

PARTIZIPATION IST DEMOKRATIEPÄDAGOGIK 
Demokratie basiert auf Werten, die in der 

Grundordnung verankert sind. Dazu zählen: die 
Würde des Menschen sowie Freiheit und 

Gleichheit vor dem Gesetz. Demokratisches 
Handeln muss gelernt und erfahren werden. 

Wichtig ist, dass Kinder erkennen, dass das Recht 
zur Mitbestimmung die Pflicht, Verantwortung zu 
übernehmen, miteinschließt. Hierzu zählt auch, 

dass Kinder erfahren, dass die Meinung von 
Minderheiten wahr- und ernst genommen wird. 

Kompromissbereitschaft wird geübt.  
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18. Team und Teamkultur 

Folgende Maßnahmen sind in unserem Schutzkonzept festgelegt: 

• In den Vorstellungsgesprächen wird darauf hingewiesen, dass unsere Arbeit auf der 

Grundlage dieses Schutzkonzeptes basiert. 

• Beim Einstellungsverfahren wird ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt und alle 

fünf Jahre aktualisiert. 

• Während der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Praktikanten werden diese in das 

Schutzkonzept eingewiesen, dieses wird inhaltlich besprochen und in der täglichen 

Umsetzung reflektiert. 

• Im Team wird mit dem Thema Kinderschutz und sexueller Missbrauch offen 

umgegangen. 

 

 

Wir sind für verbale und nonverbale Äußerungen kindlicher Beschwerden sensibilisiert. Es 

gibt Beschwerdeverfahren für Kinder, die allen Beteiligten bekannt sind. Gemeinsam mit den 

Kindern wird nach Änderung -und Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen ist ein fundamentales 

Kinderrecht. 

 

§ 8 a SGB VIII präzisiert Verfahrensregelungen, gibt uns Hilfestellung, sorgt für eine 

Konkretisierung und damit für eine verbesserte Handlungssicherheit. 

Dadurch sind wir als Kindertagesstätte von entscheidender Bedeutung als Schutz- und 

Stabilitätsfaktor gegen Überforderung und Entwicklungsbedrohung von Kindern, da Familien 

immer häufiger aufgrund von schwierigen Lebenslagen (z.B. Armut, Arbeitslosigkeit, 

Trennung und Scheidung, Alkohol- und Drogenmissbrauch, körperliche und seelische 

Krankheiten, häusliche Gewalt) ihren Kindern nicht ausreichend Schutz, Sicherheit und 

verlässliche Pflege bieten können. 
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19. Kooperation/ Vernetzungen 

„Lieber einmal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig“ 

An wen können Eltern sich wenden, wenn sie spüren, dass sich ihr Kind anders verhält als 

sonst? 

Unsere Einrichtung arbeitet mit folgenden externen Fachstellen zusammen: 

➢ Jugendamt Göttingen: 

37083 Göttingen, Gothaer Platz 3 

Telefon: 0551-400 2285 

Frau Adam 

➢ Jugendamt des Landkreises: 

37083 Göttingen, Rheinhauser Landstraße 4 

Telefon: 0551-525525-0 

Herr Schmidt 

➢ Jugendamt Sozialpädagogische Familienhilfe (erfahrene Fachkraft): 

37081 Göttingen, Godehardstraße 18 

Telefon: 0551-999590 

Frau Tanja Hartwig 

➢ Frühförderstelle Göttingen: 

37083 Göttingen, Danziger Straße 19 

Telefon: 0551-400-3392 

Frau Duwald 

➢  Erziehungsberatungsstellen für Göttingen und Landkries Göttingen: 

Telefon: 0551-4004927 

E-Mail: erziehungsberatungsstelle@goettingen.de 

➢ Kinderschutzfachkräfte (Beratung für Fachpersonal): 

AWO Göttingen: 0551- 500910 

Caritas Duderstadt/ Göttingen 05527-981360 

➢ Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz: 

mailto:erziehungsberatungsstelle@goettingen.de
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Telefon: 0551-5252773 

➢ Netzwerkkoordination: 

Stadt Göttingen: 0551-4004050 

Landkreis Göttingen: 0551-5252589 

➢ Hilfe für Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und alle, die sich Sorgen 

um ein Kind machen: 

Telefon: 0800-2255530 (kostenfrei und anonym) 
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20. Impressum/ Datenschutz: 

Kindertagesstätte „Grubenwichtel“ 

Schulstrasse 6 

37120 Bovenden-Reyershausen 

Kontakt: 

Telefon: 05594-344 

E-Mail: kiga.grubenwichtel@reformiert.de 

 

Das Konzept wurde im Rahmen der Teamarbeit und Studientag erstellt.  

 

 

Weiterarbeit, Quellen, Anlagen 

Unsere Konzeption ist ein Arbeitsmittel 

➢ Eltern, Elternvertreter*innen und Praktikant*innen wird bei Bedarf ein Exemplar zur 

Verfügung gestellt 

➢ Sollten sich Veränderungen ergeben, werden diese gemeinsam verabschiedet 

mailto:kiga.grubenwichtel@reformiert.de
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21. Quellen: 

➢ Fachliche Orientierung (Niedersächsisches Landesjugendamt) für Soziales, Jugend und 

Familie/ Juni 2022) 

➢ Kinderschutz- Zentrum Berlin e.V. Kindeswohlgefährdung. Erkennen und Helfen 

➢ Maywald, Jörg (2016): Kinderrechte in der Kita. Kinder schützen, fördern und 

beteiligen. 

➢ Landkreis Göttingen/ Kinder und Jugend Büro: „Erkennen, Handeln, Kooperieren“ 

Handreichung für Kindertagesstäten zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei 

Kindeswohlgefährdung 

➢ „Mutig fragen- besonnen handeln“ Informationen für Mütter und Väter zur Thematik 

des sexuellen Missbrauchts an Kindern und Jugendlichen. 

 

22. Anlagen: 

➢ §8a Ablaufschema LK Göttingen 

➢ Formular: Meldung & 47 Abs.1. Nr.2 SGB VIII 

➢ Beschwerdeformular 

➢ Formular für Anliegen etc. 

➢ Beschwerdeprotokoll 

➢ Leitfaden bei Verdacht auf Gewalt innerhalb der Kindertageseinrichtung durch 

Mitarbeitende 

➢ Kinderschutzbögen „Risikofaktoren für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 0-3/ 3-6 

Jahren“ sind im Ordner „Kinderschutzkonzeption“ einsehbar 

 

 

 

 

 Anhang: 
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Beschwerdeformular 

 

 

Name: ________________________________ 

Straße: ________________________________ 

Ort: __________________________________ 

 

                                                                                               Weitergabe der Beschwerde an: 

o Erstbeschwerde o Träger 

o Folgebeschwerde o Leitung 

 o Erzieherinnen 

 o Elternbeirat 

 

Sachverhalt der Beschwerde: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Anregungen und Ideen zur Lösung: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ort und Datum: __________________________________ 

Unterschrift: __________________________________ 
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Formular über Anliegen, Meinung bzw. Verbesserungsvorschläge 

 

 

Name: ________________________________ 

Straße: ________________________________ 

Ort: __________________________________ 

 

                                                                                               Weitergabe der Anliegen an: 

o Erstanliegen o Träger 

o Folgeanliegen o Leitung 

 o Erzieherinnen 

 o Elternbeirat 

 

Sachverhalt des Anliegens: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Anregungen und Ideen zur Lösung: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ort und Datum: __________________________________ 

 

Unterschrift: ____________________________________ 
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Beschwerdeprotokoll 

 

Wer hat die Beschwerde vorgebracht? 

Name: ________________________________ 

Straße: ________________________________ 

Ort: __________________________________ 

Wer nahm die Beschwerde entgegen? ______________________________________   

o Erstbeschwerde 

o Folgebeschwerde                

Sachverhalt der Beschwerde: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Gemeinsame Vereinbarungen/ Sofortmaßnahmen: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

Ist ein weiteres Gespräch/ Vorgehen nötig? 

o Ja 

o Nein 

 

Abgeschlossen am: __________________________________________________________ 

Unterschrift Beteiligte: ______________________________________________________ 
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